
 
 

1 

 

Information nach Art. 13 und 14  

der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) 
 

(Liegenschaften) 

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung 
(Name Behörde, Sitz, Kontaktdaten, vertretungsberechtigte Person / Leitung) 

Zuständiges Sachgebiet 
(Ansprechpartner/in, Kontaktdaten) 

Markt Schliersee 

Rathausstraße 1 

83727 Schliersee 

Telefon: +49 (0)8026 6009 - 0 

E-Mail: rathaus@schliersee.de 

Franz Schnittenbaumer 

Stefan Stöger 

Telefon: +49 (0)8026 6009 - 19 

E-Mail: stefan.stoeger@schliersee.de 

 

Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten 

actago GmbH 

Straubinger Straße 7, 94405 Landau 

Telefon: +49 (0)9951 99990-20 

E-Mail: datenschutz@actago.de 
 

Ihre Daten werden zu folgendem Zwecke erhoben: 

 Ihre personenbezogenen Daten werden von der verantwortlichen Stelle vor, während und nach dem Bezug und der 

Nutzung des Mietobjekts verarbeitet, soweit dies zur Vorbereitung, Durchführung und Beendigung des 

Vertragsverhältnisses, insbesondere zu Zwecken der Verwaltung oder Abrechnung erforderlich ist.  

 Eine Datenverarbeitung kann auch zu Zwecken der Rechnungsprüfung und zu Archivzwecken erfolgen. 

 Miet-Nebenkostenforderungen  

 Verwaltung von kommunalen Einrichtungen, Belegungspläne, Anzeige öffentlicher Veranstaltungen 

 Grundstücksgeschäfte 

Die Rechtsgrundlage, auf der Ihre Daten erhoben werden: 

 §§ 535 – 548, 578 – 580a, 598 – 606 BGB i. V. m. Art. 6 Abs. 1 Buchstabe b) Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 

 Mietforderungen 

 Art. 6, 7, 21 – 24, 56, 57 und 62 Gemeindeordnung des Freistaates Bayern (GO) 

 §§ 4 und 12 GastG 

 §§ 1 und 3 GastV 

 Art. 19 LStVG 

 Kommunale Satzungen 

 Bayerisches Naturschutzgesetz (BayNatSchG) 
 

Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden: 

 Name, Geburtsdatum  

 Anschrift, Kontaktdaten (wie Telefonnummer, E-Mail-Adresse) 

 Bankverbindungen 

 Soll/IST-Buchhaltung privatrechtlich 

 Schnittstellennummer für Integration in Finanzverfahren 

 Vermietung von kommunalen Gebäuden, Räumen, Geräten und Einrichtungsgegenständen, sowie Plätzen mit Tarifen 

 Veranstaltungsarten, Termine, etc. 

 Buchungssätze für abgerechnete Beiträge (Mieten, Benutzungsgebühren, Leihen, Kosten) 

 Dokumentzuordnung (z.B. eingescannte Baupläne, Fotos) 

 Schnittstellen zum Bayerischen Behördeninformationssystem und zum EWO nach §5 MeldDV 

 Grundstücksdaten (z.B. Flurstück-Nummer, Größe des Grundstücks, Maße des Grundstücks) 

Wurden die Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben – zusätzlich: 
Information aus welcher Quelle die personenbezogenen Daten stammen und gegebenenfalls, ob sie aus öffentlich 

zugänglichen Quellen stammen. 

Darüber hinaus erheben wir personenbezogene Daten bei Dritten, soweit diese gesetzlich zur Mitteilung an uns verpflichtet 

oder befugt sind. 
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Können wir einen Sachverhalt mit Ihrer Hilfe nicht aufklären, dürfen wir Ihre personenbezogenen Daten auch durch 

Nachfragen bei Dritten erheben. 
 

Zudem können wir öffentlich zugängliche Informationen, z. B. aus öffentlichen Registern oder öffentlichen 

Bekanntmachungen verarbeiten. 
 

Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten: 

 zuständige interne Mitarbeiter 

 Kreditinstitute, Finanzbehörden 

 ggf. Strafverfolgungsbehörden 

 Mieter 

 Notar 

 Grundbuchamt, Vermessungsamt 

Übermittlung von personenbezogenen Daten an ein Drittland oder eine internationale Organisation: 

Eine Datenübermittlung an Stellen außerhalb der EU findet nicht statt und ist nicht geplant. 
 

Speicherdauer der Daten, bzw. die Kriterien für die Festlegung der Speicherdauer: 

Die Daten werden zur Erfüllung gesetzlicher Aufbewahrungspflichten gemäß §§ 169 – 171 Abgabenordnung 

bzw. Kommunaler Haushaltsverordnung nach Beendigung des Vertragsverhältnisses gespeichert. Die dort vorgegebenen 

Fristen betragen größtenteils bis zu 10 Jahre. Die personenbezogenen Daten werden darüber hinaus, soweit dies erforderlich 

ist, auch aufgrund der gesetzlichen Verjährungsvorschriften gemäß des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes 

sowie des Bürgerlichen Gesetzbuches bis zu 30 Jahre gespeichert, wobei die regelmäßige Verjährungsfrist 3 Jahre beträgt. 

Nach Ablauf der Aufbewahrungsfristen erfolgt eine Löschung soweit Unterlagen mit personenbezogenen Daten nicht vom 

kommunalen Archiv zur Archivierung übernommen werden. Die Daten dürfen nach Beendigung des zugrundeliegenden 

Vertragsverhältnisses gelöscht werden. Wurden Integrationssätze für die Finanzwesen erzeugt, dürfen die Daten nicht vor 

Ablauf der fünfjährigen (öffentlich-rechtlichen) bzw. dreijährigen (privatrechtlichen) Zahlungsverjährung gelöscht werden 

(Art. 13 Abs. 1 Nr. 5 Buchst a KAG i. V. mit § 228 Abgabenordnung, § 195 BGB). Zubeachten ist ferner die sechsjährige 

Aufbewahrungspflicht für Belege (§ 37 Abs. 1 S. 1 Nr. 7 i.V.m. § 82 Abs. 2 Sätze 2- 4 KommHV-Kameralistik). 

 
 

Information zu Betroffenenrechten: 

Nach der Datenschutz-Grundverordnung stehen Ihnen folgende Rechte zu: 

 Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht Auskunft über die zu Ihrer Person 

gespeicherten Daten zu erhalten (Art. 15 DSGVO). 

 Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein Recht auf Berichtigung zu (Art. 16 

DSGVO). 

 Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung verlangen 

sowie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen (Art. 17, 18 und 21 DSGVO). 

 Wenn Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder ein Vertrag zur Datenverarbeitung besteht und die 

Datenverarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren durchgeführt wird, steht Ihnen gegebenenfalls ein Recht auf 

Datenübertragbarkeit zu (Art. 20 DSGVO). 

 Sollten Sie von Ihren oben genannten Rechten Gebrauch machen, prüft die öffentliche Stelle, ob die gesetzlichen 

Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. 

 Weiterhin besteht ein Beschwerderecht beim Bayerischen Landesbeauftragten für den Datenschutz: 

Prof. Dr. Thomas Petri, Postfach 22 12 19, 80502 München 

     Telefon: +49 (0)89 212672-0 oder E-Mail: poststelle@datenschutz-bayern.de 

Widerrufsrecht bei Einwilligung: 

Wenn Sie in die Datenerhebung durch den oben genannten Verantwortlichen durch eine entsprechende Erklärung 

eingewilligt haben, können Sie die Einwilligung jederzeit für die Zukunft widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der 

Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung wird durch diesen nicht berührt. 
 

Pflicht zur Bereitstellung der Daten: 

Sie sind dazu verpflichtet, Ihre Daten anzugeben. Diese Verpflichtung ergibt sich aus oben genannten Rechtsgrundlagen. 

Ohne diese erhobenen Daten wird die Kommune Ihr Anliegen nicht ausführen können. 

 


